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1. Nachtragshaushaltsatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung 
 

 
 

1. Die Nachtragshaushalssatzung der Stadt Bramsche für das Haushaltsjahr 2020 
 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes wird der Rat der Gemeinde Stadt Bramsche in der 
Sitzung am 29.06.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
  

 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

 
 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge  

Erhöht 
um 

vermindert  
um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans 
einschließlich der 

Nachträge  
festgesetzt auf 

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt      

ordentliche Erträge 52.775.300  133.400  3.757.000  49.151.700  

ordentliche Aufwendungen 54.192.600  142.500  584.400  53.750.700  

außerordentliche Erträge 0  0  0  0  

außerordentliche Aufwendungen 0  0  0  0  

Finanzhaushalt     

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.312.700  133.400  3.757.000  46.689.100  

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.973.600  142.500  584.400  48.531.700  

Einzahlungen für Investitionstätigkeit  5.089.500  0  330.000  4.759.500  

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.569.200  5.000  2.626.500  6.947.700  

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  4.479.700  0  2.291.500  2.188.200  

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.379.900  0  178.600  2.201.300  

Nachrichtlich:     

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts 59.881.900  133.400  6.378.500  53.636.800  

Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts 60.922.700  147.500  3.389.500  57.680.700  

 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 
wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.479.700  € um 2.291.500  € vermindert und damit auf 2.188.200  € neu 
festgesetzt. 

 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 11.639.000  € um 
2.229.000  € erhöht und damit auf 13.868.000  € neu festgesetzt. 
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§ 4 
 

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 

 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert: 
 
 
 
 
 
 

Bramsche, den  …………………………………… 
 Bürgermeister 
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